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Antrag 
der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
 
Das COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 23/2020, wird wie folgt geändert: 

§ 1 lautet: 
„§ 1. Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten oder 

nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen oder 
Arbeitsorten im Sinne des § 2 Abs. 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz untersagt werden, soweit dies zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. In der Verordnung kann geregelt werden, 
in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom 
Betretungsverbot ausgenommen sind. Die Verordnung ist 
 1. vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu erlassen, wenn 

sich ihre Anwendung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt, 
 2. vom Landeshauptmann zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Landesgebiet 

erstreckt, oder 
 3. von der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf den politischen 

Bezirk oder Teile desselben erstreckt. 
Darüber hinaus kann geregelt werden, unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen 
Betriebsstätten oder Arbeitsorte betreten werden dürfen.“ 

 

Begründung 
Durch diese Bestimmung soll ermöglicht werden, dass auch der Landeshauptmann – für das gesamte 
Landesgebiet – und die Bezirksverwaltungsbehörde – für den politischen Bezirk oder Teile desselben – 
Maßnahmen nach § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes erlassen können. 
 

In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Gesundheitsausschuss vorgeschlagen. 
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